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Beschlussvorschlag: 
 
Der Werksausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
Nachfolgend sollen die Auswirkungen des Weiterbestehens bzw. der Schließung des Färbereistandortes 
Eitorf durch die Firma Schoeller auf die Entwicklung der Abwassergebühren dargestellt werden. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf die beiden beigefügten Grafiken verwiesen. Die erste Grafik (Kurvendiagramm) 
zeigt insgesamt vier verschiedene Modellrechnungen auf. 
 
Als Zeitrahmen wurden die Jahre 2005 bis 2008 gewählt, da es sich hierbei um den Zeitraum der Finanzpla-
nung handelt, die auch jeweils Anlage zu den einzelnen Wirtschaftsplänen ist. 
 
Die obere Kurve verdeutlicht die Gebührenentwicklung, wenn 
 
- die Firma Schoeller den Färbereistandort langfristig erhält, jedoch keinen Investitionskostenzuschuss an 

die Gemeinde zahlt und gleichzeitig die Abwassergebühr für die Firma auf dem aktuellen Niveau einge-
froren wird. 
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Folge wäre eine Vollkanalgebühr, die in 2005 bei 4,90 € pro m³ liegen und bis 2008 auf 4,55 € pro m³ sin-
ken würde. 

 
Die mittlere Kurve zeigt die Gebührensituation auf, wenn 
 
- die Firma Schoeller den Färbereistandort in Eitorf schließt. 

Es wurde bei der Darstellung der einzelnen Gebühren in diesem Fall davon ausgegangen, dass die Ge-
meinde Eitorf auf Grundlage des Altvertrages den Investitionskostenzuschuss dennoch von der Firma 
einfordern würde. 
 
Als Folge ergäbe sich eine Gebühr, die in 2005 bei 4,69 € pro m³ liegen und bis 2008 auf 4,37 € pro m³ 
abfallen würde. 

 
Die untere Kurve verdeutlicht die Entwicklung zweier Alternativmodelle. 
 
Das erste Modell geht davon aus, dass die Firma Schoeller den Färbereistandort in Eitorf langfristig erhält 
und sich – wie im Neuvertrag vorgesehen – in vollem Umfang an der Kläranlagenerweiterung beteiligt. 
 
Die zweite Modellalternative geht davon aus, dass die Firma Schoeller langfristig den Färbereistandort Eitorf 
erhält und sich wie ursprünglich vorgesehen weiterhin an den Betriebskosten der Kläranlage beteiligt. 
Die Investitionskosten werden in diesem Fall in die Betriebskosten eingerechnet und auf 10 Jahre verteilt. 
Die Zinsen für den aufzunehmenden Kredit werden bei dieser Modellvariante ebenfalls von der Firma über-
nommen. 
 
Die gebührenrechtlichen Auswirkungen beider Alternativmodelle sind gleich, da in beiden Fällen die Ge-
meinde ihre Forderung komplett erhalten würde. 
 
Die Vollkanalgebühr würde in beiden Fällen von 4,69 € pro m³ in 2005 auf 4,29 € pro m³ in 2008 sinken. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die jährlich fallenden Gebührensätze nicht unmittelbar durch die Firma 
Schoeller bedingt sind, sondern mit folgenden Faktoren zusammenhängen: 
 
1. Sinkende Abschreibungsaufwendungen, insbesondere durch das Auslaufen von Abschreibungen der 

letzten Kläranlagenerweiterung in 1993 bzw. der Klärwerksergänzungen in 1996/1997. 
 

2. Sinkender Zinsaufwand wegen auslaufender Darlehn. 
 

3. Prognostiziertes leicht erhöhtes Abwasseraufkommen aufgrund geringen Bevölkerungszuwachses und 
Mehrmengen aus Gewerbebetrieben. 

 
Die Spanne zwischen der oberen und der unteren Kurve stellt dabei faktisch die Mehrbelastung des Gebüh-
renhaushalts dar. 
 
Diese liegt in 2005 bei 0,21 € pro m³ 
 in 2006 bei 0,24 € pro m³ 
 in 2007 bei 0,26 € pro m³ und 
 in 2008 bei 0,26 € pro m³. 
 
Bei den kalkulierten Abwassergebühren pro Jahr ergibt sich damit eine Gesamtdeckungslücke, die in der 
zweiten Grafik wiedergegeben ist. 
 
Die Deckungslücke beläuft sich auf rund 155.000 € in 2005 und steigt bis auf rund 200.000 € in 2008 konti-
nuierlich an. 
 
Der Anstieg hängt damit zusammen, dass in den kommenden Jahren erwartete Preissteigerungen (z. B. bei 
den Stromkosten, der Klärschlammbeseitigung und ähnlichem) eingearbeitet wurden. 
 
Die in 2005 wesentlich niedrigere Deckungslücke als in den Folgejahren ist damit zu erklären, dass die Klär-
anlagenerweiterung erst jahresmittig in Betrieb gehen wird. 
 
Die jährliche Deckungslücke kann aus rechtlichen Gründen nicht vom Abwassergebührenzahler über-
nommen werden. 
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Nach obergerichtlicher Rechtsprechung ist es unzulässig, einen Einzelnen zu Lasten der übrigen Gebühren-
zahler zu begünstigen. 
 
Bei kostenrechnenden öffentlichen Einrichtungen, insbesondere im Abwassergebührenrecht, ist eine wirt-
schaftliche Besserstellung eines Einzelnen (z. B. aus sozial- oder wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten) 
nicht zulässig. 
 
Vor diesem Hintergrund müsste dann der allgemeine Steuerzahler, das heißt der Gemeindehaushalt, ein-
springen und die Deckungslücke schließen. 
 
Es würde sich hier allerdings um eine freiwillige und nicht gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe handeln, die 
von der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises nicht genehmigt werden könnte, da sich die Gemeinde 
Eitorf im Haushaltssicherungskonzept befindet. 
 
Bei Einrechnung des Investitionskostenzuschusses in die Betriebskosten würden sich bei einem 10 Jahre 
laufenden Kredit und einem Zinssatz von 3,5 % pro Jahr Zinsaufwendungen ab 2006 von 32.000 € ergeben, 
die sich jährlich um 3.000 bis 4.000 € verringern würden. 
 
Bei Einrechnung des Investitionskostenzuschusses in die Betriebskosten und Verteilung über einen Zeitraum 
von 15 Jahren, würde sich bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 4 % pro Jahr ein Zinsaufwand von rund 
38.000 € ab 2006 ergeben, der jährlich um rund 2.000 bis 3.000 € sinken würde. 
 
Wenn die Firma von der Zahlung der Kreditzinsen entbunden würde, würde dies für den Gebührenhaushalt 
eine Mehrbelastung von 4,3 Cent pro m³ mit fallender Tendenz (10-Jahres-Zeitraum) bzw. von 5,1 Cent pro 
m³ mit fallender Tendenz (15-Jahres-Zeitraum) bedeuten. 
 
Die jährlichen Zinsaufwendungen ergeben sich aus den beiden beigefügten Tabellen. 



 - 4 - 



 - 5 - 



 - 6 - 



 - 7 - 

 
 
 


